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Dipl.-Finanzwirt (FH), Betriebswirt (VWA) Stephan Blum und Dipl.-Finanzwirt (FH) Wolfgang Weiss

Erh�hte Absetzungen bei Geb�uden mit verk�rzter Restnutzungs-
dauer nach § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG
Seit dem Wegfall der degressiven AfA des § 7 Abs. 5 EStG ab
dem 1. 1. 2006 k�nnen nur noch die AfA-S�tze des § 7 Abs. 4
Satz 1 EStG mit 2% bei Geb�uden im Privatverm�gen bzw. 3%
bei Betriebsverm�gen in Anspruch genommen werden. Umso
wichtiger wird die Ausnahmeregelung des § 7 Abs. 4 Satz 2
EStG, wonach mit einem h�heren Satz abgeschrieben werden
kann, wenn die tats�chliche Nutzungsdauer des Geb�udes k�r-
zer ist als die fiktive Nutzungsdauer, die § 7 Abs. 4 Satz 1 EStG
unterstellt. Dieser Beitrag stellt die gesetzlichen Grundlagen
und wichtige Urteile zu § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG dar. Dabei wird
die in der Praxis immer noch strittige Frage, ob die Vorschrift
nur die Gesamtnutzungsdauer oder auch die Restnutzungsdau-
er meint, beantwortet. Ferner wird gezeigt, wie der Nachweis
einer verk�rzten Nutzungsdauer mit Hilfe von Methoden der
Verkehrswertermittlung in der Praxis gef�hrt werden kann.
Auf § 7 Abs. 5 EStG wird nicht eingegangen, weil er f�r Neuf�lle
keine Relevanz mehr hat.

I. Darstellung der Rechtslage

1. AfA nach § 7 Abs. 4 Satz 1 EStG
Vor 1965 wurden Geb�ude – analog zur Behandlung der beweg-
lichen Wirtschaftsg�ter – auf die Dauer ihrer tats�chlichen Rest-
nutzungsdauer im Veranlagungsjahr abgeschrieben. Dies brachte
zwangsl�ufig das Problem mit sich, dass die Nutzungsdauer in
jedem einzelnen Abschreibungsfall nachgewiesen werden muss-
te.

Um die Rechtsanwendung zu vereinfachen, wurden 1965 die ty-
pisierten AfA-S�tze des § 7 Abs. 4 Satz 1 EStG eingef�hrt. Die AfA-
S�tze wurden dabei so hoch festgelegt, dass die tats�chliche Nut-
zungsdauer in der Regel l�nger war als der gesetzliche Abschrei-
bungszeitraum. �berwiegend ging man damals f�r die Bemessung
der Gesamtnutzungsdauer bei normalen Geb�uden von 100 Jah-
ren aus. Hieraus bestimmte man als Regelfall den h�lftigen Ab-
schreibungszeitraum von 50 Jahren und den verk�rzten Abschrei-
bungszeitraum von 40 Jahren f�r die bereits bestehenden Altbau-
ten mit Herstellungsjahren vor 1925. Damit wurde im Sinne eines
Massenverfahrens erreicht, dass die allermeisten F�lle nunmehr
ohne Einzelnachweis abgewickelt werden konnten.

�ber die Neuregelung der Geb�ude-AfA wurde so eine Subvention
geschaffen, aufgrund deren die meisten Steuerpflichtigen besser
gestellt wurden als zuvor (z.B. geht die Verkehrswertermittlung
von Grundst�cken bei Wohngeb�uden heute von einer Gesamt-
nutzungsdauer von zumeist 80 Jahren aus; zur Gesamtnutzungs-
dauer s. unter 4.

2. AfA bei verk�rzter Nutzungsdauer
In bestimmten F�llen kann die AfA nach § 7 Abs. 4 Satz 1 EStG
niedriger ausfallen, als es bei der Abschreibung �ber die tats�chli-
che Nutzungsdauer der Fall w�re. Der Grund liegt darin, dass § 7
Abs. 4 Satz 1 EStG grunds�tzlich – anders als § 7 Abs. 1 EStG bei
beweglichen Wirtschaftsg�tern – nicht von der tats�chlichen Nut-
zungsdauer im Erwerbszeitpunkt ausgeht, sondern den AfA-Satz
stattdessen kategorisch mit 2% bzw. 3% pro Jahr festschreibt.

Dies kommt in § 7 Abs. 4 Satz 1 EStG eindeutig zum Ausdruck:

„Bei Geb�uden sind abweichend von Abs. 1 als Absetzung f�r Abnutzung
die folgenden Betr�ge bis zur vollen Absetzung abzuziehen: …“

Die Regelung des § 7 Abs. 4 Satz 1 EStG f�hrt prinzipiell dazu, dass
die fiktive Nutzungsdauer von 50 Jahren (im Falle der 2%igen AfA
nach § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2a EStG) bei jedem sp�teren Erwerber ab
dem Zeitpunkt des �bergangs von Nutzen und Lasten von Neuem
beginnt. Theoretisch k�nnte die AfA, sofern das Geb�ude immer
wieder ver�ußert wird, �ber einen unendlichen Zeitraum laufen.
Allenfalls k�nnte, insbesondere beim Eintritt der Abbruchreife,
eine Absetzung f�r außergew�hnliche Abnutzung nach § 7 Abs. 1
Satz 7 EStG in Betracht kommen.

Der Gesetzgeber hat dieses Problem erkannt und f�r derartige F�lle
die Regelung des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG geschaffen.

3. AfA nach § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG
Gem. § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG kann mit einem h�heren AfA-Satz ab-
geschrieben werden, wenn die tats�chliche Nutzungsdauer k�rzer
ist als die unterstellte Nutzungsdauer des § 7 Abs. 4 Satz 1 EStG:

„Betr�gt die tats�chliche Nutzungsdauer eines Geb�udes in den F�llen des
Satzes 1 Nr. 1 weniger als 33 Jahre1, in den F�llen des Satzes 1 Nr. 2 Buch-
st. a weniger als 50 Jahre, in den F�llen des Satzes 1 Nr. 2 Buchst. b weniger
als 40 Jahre, so k�nnen an Stelle der Absetzungen nach Satz 1 die der tat-
s�chlichen Nutzungsdauer entsprechenden Absetzungen f�r Abnutzung
vorgenommen werden.“ (§ 7 Abs. 4 Satz 2 EStG).

Damit ist an sich eine saubere gesetzliche L�sung vorhanden: Bei
Geb�uden, deren Nutzungsdauer l�nger oder gleich derjenigen
von § 7 Abs. 4 Satz 1 EStG ist, wird mit den dortigen S�tzen abge-
schrieben, in der Regel zum Vorteil des Steuerpflichtigen; bei ver-
k�rzter tats�chlicher Nutzungsdauer wird dieser Umstand durch
die Ausnahmeregelung des Satzes 2 aufgefangen.

Jedoch wird in der Praxis immer wieder dar�ber gestritten, welchen
Nutzungsdauerbegriff § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG �berhaupt meint, die
Gesamtnutzungsdauer oder die Restnutzungsdauer.

4. Gesamtnutzungsdauer oder Restnutzungsdauer
§ 7 Abs. 4 Satz 2 EStG spricht lediglich von der „tats�chlichen Nut-
zungsdauer“. Aus diesem Begriff ergibt sich nicht klar, ob der Ge-
setzgeber meint, dass die Gesamtnutzungsdauer k�rzer sein muss als
die Nutzungsdauer des Satzes 1 oder die Restnutzungsdauer.

Stellte man auf die Gesamtnutzungsdauer ab, k�me Abs. 4 Satz 2
nur f�r solche Geb�ude in Betracht, deren Nutzungsdauer von
vornherein k�rzer als die 50 Jahre des Abs. 4 Satz 1 (bezogen auf die
2%ige AfA bei Geb�uden im Privatverm�gen) ist.

Beispiel:

Ein privater Investor errichtet 2007 ein Supermarkt-Geb�ude, das er an ei-
nen Lebensmittel-Discounter vermietet. Das Geb�ude befindet sich in sei-
nem Privatverm�gen, die Eink�nfte fallen unter § 21 EStG.

Die Gesamtnutzungsdauer dieses Geb�udes betrage 40 Jahre.

1 F�r Bauten des Betriebsverm�gens, f�r die der Bauantrag nach dem 31. 3. 1985
gestellt wurde.
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Damit kann der Investor aufgrund § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG einen
AfA-Satz von 2,5% pro Jahr anwenden (100/40).

Dieser Fall ist unstrittig, da hier sowohl die Gesamtnutzungsdauer
als auch die Restnutzungsdauer k�rzer als die 50 Jahre des § 7 Abs. 4
Satz 1 EStG sind.

Im folgenden Beispiel liegt dagegen nur eine verk�rzte Restnut-
zungsdauer vor:

Beispiel:

V erwirbt zum 1. 1. 2007 ein Wohngeb�ude mit Baujahr 1967. Das Geb�ude
befindet sich in einem guten Unterhaltungszustand, so dass noch keine Sa-
nierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen angefallen waren, welche die
Restnutzungsdauer h�tten verl�ngern k�nnen. Die Gesamtnutzungsdauer
betr�gt 80 Jahre, die Restnutzungsdauer zum 1. 1. 2007 40 Jahre (Gesamtnut-
zungsdauer abzgl. Geb�udealter). Das Geb�ude ist Privatverm�gen und wird
zur Einkunftserzielung nach § 21 EStG genutzt. V begehrt unter Verweis auf
die 40-j�hrige Restnutzungsdauer einen AfA-Satz von 2,5%.

Im obigen Beispiel kann V nur dann mit 2,5% pro Jahr abschrei-
ben, wenn § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG auch auf eine verk�rzte Restnut-
zungsdauer bezogen werden kann.

Allein aufgrund der mutmaßlichen Absicht des Gesetzgebers liegt
der Schluss nahe, dass Satz 2 auch die Restnutzungsdauer ein-
schließen muss. Andernfalls w�re die Regelung nur auf sehr weni-
ge Geb�ude �berhaupt anwendbar, da die meisten Geb�udetypen
(wenn auch bei Weitem nicht alle) eine Gesamtnutzungsdauer
von mehr als 50 Jahren haben.

Dennoch war diese Frage schon mehrfach Gegenstand von Ge-
richtsurteilen. Drei in diesem Zusammenhang besonders wichtige
Urteile werden nachfolgend behandelt.

II. Darstellung der Rechtsprechung

1. BFH-Urteil vom 28. 9. 1971 – VIII R 73/68

a) Maßgeblichkeit der Restnutzungsdauer
Der BFH hat mit Urteil vom 28. 9. 19712 eindeutig klargestellt, dass
sich § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG auf die Restnutzungsdauer bezieht.

Im Streitfall hatten die Steuerpflichtigen 1961 ein Geb�ude mit Baujahr
1886 erworben. Ausgehend von einer Restnutzungsdauer im Anschaffungs-
zeitpunkt von 25 Jahren wurde das Geb�ude ab 1961 mit 4 % pro Jahr linear
abgeschrieben. Dies wurde vom Finanzamt zun�chst auch akzeptiert.

Als 1965 die typisierten AfA-S�tze nach § 7 Abs. 4 EStG eingef�hrt wurden,
gew�hrte das Finanzamt entsprechend § 7 Abs. 4 Satz 1 EStG nur noch
2,5% AfA pro Jahr.

Dagegen wehrten sich die Steuerpflichtigen mit der Begr�ndung, dass das
Geb�ude nicht mehr den zeitgem�ßen Anspr�chen an die Wohnqualit�t
gen�ge. Das Finanzamt wiederum argumentierte, dass f�r die Annahme ei-
ner verk�rzten Restnutzungsdauer besondere Umst�nde vorliegen m�ss-
ten, wie z.B. Sch�den an tragenden Teilen.

Es ging im Urteilsfall also nicht prim�r um die Frage „Gesamtnut-
zungsdauer oder Restnutzungsdauer“. Dennoch hat der BFH auch
diese Problematik sehr elegant und mit zwingender Logik gel�st.

Im Urteil heißt es dazu:

„… (§ 7 Abs. 4 Satz 1 EStG) greift zufolge § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG nicht ein,
wenn die tats�chliche Nutzungsdauer weniger als 40 Jahre betr�gt. … Die
Nutzungsdauer beginnt bei Geb�uden … mit dem Zeitpunkt der Anschaf-
fung … W�rde man bei vor dem 1. 1. 1925 errichteten Geb�uden auf die Ge-
samtnutzungsdauer abstellen, so w�re die Regelung von § 7 Abs. 4 Satz 2, die
eine nur 40-j�hrige Nutzungsdauer vorsieht, undurchf�hrbar.“

Der zweite Satz macht bereits deutlich, dass der BFH als tats�chli-
che Nutzungsdauer im Sinne des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG (auch) die
Restnutzungsdauer ansieht. Denn die Gesamtnutzungsdauer be-
ginnt nicht im Zeitpunkt der Anschaffung, sondern im Zeitpunkt
der Fertigstellung eines Geb�udes.

Die Richtigkeit der Entscheidung des BFH kann anhand des Ge-
setzeswortlauts und im zeitlichen Zusammenhang mit der Ein-
f�hrung des § 7 Abs. 4 EStG leicht nachvollzogen werden:

Gem. § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2b EStG betr�gt die AfA bei Geb�uden,
die „vor dem 1. 1. 1925 fertig gestellt worden sind, j�hrlich 2,5 Pro-
zent.“ Das Gesetz unterstellt bei Geb�uden, die vor 1925 fertig ge-
stellt worden sind, also eine Nutzungsdauer von 40 Jahren. W�rde
man als Voraussetzung f�r die Anwendung des Satzes 2 nun verlan-
gen, dass die tats�chliche Gesamtnutzungsdauer geringer sein m�sste
als diese 40 Jahre, so w�rde die Regelung vollkommen ins Leere lau-
fen: Als § 7 Abs. 4 EStG im Jahr 1965 eingef�hrt wurde, konnte gar
kein Geb�ude mehr vorhanden sein, das vor 1925 fertig gestellt
wurde und dessen Gesamtnutzungsdauer weniger als 40 Jahre
betragen hatte3. Der Zeitraum zwischen 1924 und 1965 betr�gt
schließlich bereits 41 Jahre. Als § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG im Jahr 1965
erstmals h�tte angewendet werden k�nnen, w�re also kein einziges
Geb�ude mehr �brig gewesen, das unter diese Regelung h�tte fallen
k�nnen!

Die Ausf�hrungen des BFH sind so �berzeugend, dass bis heute kein
weiteres BFH-Urteil zu dieser Thematik mehr ergehen musste.

Neben der Frage, ob die Rest- oder die Gesamtnutzungsdauer ge-
meint ist, wird immer wieder auch dar�ber gestritten, wie die Ge-
samtnutzungsdauer �berhaupt zu bestimmen ist. Insbesondere
stellt sich die Frage, ob die technische oder die wirtschaftliche Ge-
samtnutzungsdauer zugrunde zu legen ist. Da es im Streitfall ei-
gentlich um dieses Problem ging, nahm der BFH auch dazu Stel-
lung:

„Da die Nutzungsdauer des Geb�udes nicht nur von seiner technischen
Beschaffenheit, sondern auch von der wirtschaftlichen Nutzbarkeit ab-
h�ngt, muss auch eine von der technischen Nutzungsdauer abweichende
wirtschaftliche Nutzungsdauer in Betracht gezogen werden.“

F�r ein Urteil aus dem Jahr 1971 war diese Aussage bereits sehr
weitblickend. Heute geht die Verkehrswertermittlung von Grund-
st�cken, die letztlich die Entscheidungsgrundlagen f�r die Be-
stimmung der Gesamtnutzungsdauer liefern muss, ausschließlich
von der wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer aus.

b) Abgrenzung von wirtschaftlicher und technischer
Gesamtnutzungsdauer

Unter der technischen Gesamtnutzungsdauer versteht man die
Zeitspanne zwischen Fertigstellung des Geb�udes und der Ab-
bruchnotwendigkeit wegen vollst�ndiger technischer Abnutzung
(Vollverschleiß). Bei den meisten Geb�uden werden f�r die tech-
nische Gesamtnutzungsdauer Werte um 100 Jahre genannt.

In der Verkehrswertermittlung von Grundst�cken wird jedoch
nicht auf die technische, sondern einzig und allein auf die wirt-
schaftliche Gesamtnutzungsdauer abgestellt (§ 16 Abs. 4 Werter-
mittlungsverordnung – WertV). Es handelt sich dabei um die Zeit-
spanne, w�hrend der der Gegenstand wirtschaftlich sinnvoll genutzt
werden kann. Die wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer entspricht
der im Steuerrecht bekannten „betriebsgew�hnlichen Nutzungs-
dauer“, die als AfA-Zeitraum von beweglichen Wirtschaftsg�tern
angesetzt wird. Ein besonders deutliches Beispiel sind Computer:
Ein PC k�nnte in technischer Hinsicht bei guter Behandlung durch-
aus 10 Jahre oder l�nger funktionieren. Dennoch muss er schon
nach 3 Jahren, manchmal auch fr�her, ausrangiert werden, weil er
bereits vollkommen veraltet ist.

2 BFH, 28. 9. 1971 – VIII R 73/68, BStBl. 1972 II, 176, BB 1972, 122.
3 Abgesehen von Geb�uden, die bereits umfassend saniert oder modernisiert wor-

den sind, da sich hierdurch die Rest- und damit auch die Gesamtnutzungsdauer
erh�ht h�tten.
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Beispiel:

In der Haupteinkaufsstraße einer deutschen Großstadt befindet sich ein
B�rogeb�ude aus dem Jahr 1975. Es besitzt eine sehr solide Bausubstanz
aus Stahlbeton, die ohne Weiteres noch 100 Jahre Bestand haben k�nnte.
Potenzielle B�romieter sehen das Geb�ude jedoch als architektonisch
nicht mehr zeitgem�ß an und sind nur bereit, gegen eine sehr geringe
Miete dort einzuziehen. Der Bodenrichtwert betrage 20 000 e/m2.

Die Mieteinnahmen sinken im Laufe der Zeit immer weiter und reichen
schließlich nicht einmal mehr aus, um die hohe Investition in den Grund
und Boden zu amortisieren4. Der Eigent�mer entschließt sich daher im
Jahr 2007, also bereits nach 32 Jahren, dazu, das Geb�ude abzubrechen
und durch einen zeitgem�ßen Neubau zu ersetzen. Erst dieser Neubau ist
f�r die Mieter so attraktiv, dass das Grundst�ck insgesamt wieder eine Ren-
dite abwerfen kann.

Die wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer war hier also erheblich k�rzer
als die m�gliche technische. Gerade bei gewerblichen Immobilien besteht
oft eine erhebliche Diskrepanz zwischen technischer und wirtschaftlicher
Gesamtnutzungsdauer.

Verl�ssliche Angaben dar�ber, wie lang die wirtschaftliche Ge-
samtnutzungsdauer eines bestimmten Geb�udetyps �blicherweise
ist, liefern die Normalherstellungskosten (NHK) 2000, die vom
Bundesbauministerium f�r Zwecke der Verkehrswertermittlung
herausgegeben wurden5. Z.B. nennen die NHK 2000 f�r Einkaufs-
m�rkte eine (wirtschaftliche) Gesamtnutzungsdauer von 30 bis 50
Jahren und f�r Kauf- und Warenh�user von 40 bis 60 Jahren. In
der Fachliteratur zur Verkehrswertermittlung von Grundst�cken
ist in letzter Zeit zu beobachten, dass die wirtschaftlichen Ge-
samtnutzungsdauern von solchen Objekten sogar noch geringer
angesetzt werden, als nach NHK 2000 vorgesehen. Eine Rolle
d�rften hier die Ans�tze der neuen Beleihungswertverordnung
(§ 12 BelWertV) gespielt haben, die zum Teil um bis zu 40 Jahre6

niedrigere Ans�tze ausweisen. Hintergrund f�r diese Verringerung
ist die erh�hte Risikoeinsch�tzung f�r bestimmte Geb�udetypen.

Durch die stetige Verk�rzung der wirtschaftlichen Lebenszyklen
ganzer Branchen kommt es in der Folge auch zu verk�rzten Nut-
zungsdauern der hierf�r nachgefragten R�umlichkeiten. Auch
ver�ndern sich die Lagebedingungen bestimmter Grundst�cksty-
pen immer schneller. Sehr schnell sind ganze Geb�udeklassen
aufgrund der Schaffung neuerer Konkurrenzmodelle komplett
veraltet. War etwa 1975 der Bau eines Supermarkts mit 600 m2

Verkaufsfl�che und 15 Stellpl�tzen ein erstaunlicher Fortschritt,
sieht man heute h�chstens noch einen Getr�nkehandel in sol-
chen R�umlichkeiten. Ein Vollsortimenter ben�tigt heute 2000
m2 Verkaufsfl�che und 200 Stellpl�tze. Zwangsl�ufig sind solche
Geb�udetypen heute veraltet und nur noch bedingt f�r eine
Zweitverwendung nutzbar7.

Beispiel:

Im Jahre 1965 erstellte ein Metzgermeister ein Wohn- und Gesch�ftshaus
in einem l�ndlich gepr�gten Teilort einer Kleinstadt. Der Teilort liegt ca.
4 km entfernt vom Hauptort entfernt und hatte zu diesem Zeitpunkt ca.
1000 Einwohner. Im Geb�ude wurden im Erdgeschoss neben dem Laden-
gesch�ft R�ume f�r die Fabrikation und f�r die Eigenschlacht geschaffen.
Im Obergeschoss und im Dachgeschoss wurden jeweils Wohnr�ume er-
stellt.

Die Gesch�fte gingen bis ca. 1995 recht gut. Als dann im Kernort in kur-
zen Abst�nden mehrere Discountm�rkte und ein gr�ßerer Verbraucher-
markt gebaut wurden, brach ein großer Teil der Kundschaft der Metzgerei
weg. Es kam zur Betriebsaufgabe. Fraglich war die Bestimmung der Ge-
samtnutzungsdauer des Wohn- und Gesch�ftshauses.

W�hrend die Wohnr�ume f�r sich gesehen eine ungeminderte Gesamt-
nutzungsdauer haben d�rften, ist die Bestimmung der Gesamtnutzungs-
dauer f�r die gewerblichen R�ume schwieriger. Bei der problematischen
Außenlage ist eine gewerbliche Nutzung f�r andere Branchen �ußerst
schwierig. Es kommen allenfalls noch Lagernutzungen in Frage. Die Um-
nutzung der Gewerber�ume in Wohnr�ume ist bei solchen Geb�udetypen

in der Regel sehr schwer, da wesentlich gr�ßere Raumh�hen von bis zu
4 m vorhanden sind.

Im Rahmen der Anwendung von § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG ist also
auch zu beachten, dass sowohl bei der Gesamtnutzungsdauer als
auch bei der Restnutzungsdauer, die ja die Differenz aus Gesamt-
nutzungsdauer und Geb�udealter ist, auf die wirtschaftliche Nut-
zungsdauer abgestellt wird, und nicht auf die technische.

Die Einkommensteuerrichtlinien kommen in R 7.4 Abs. 3 zum sel-
ben Ergebnis, indem als m�gliche Begr�ndung f�r eine verk�rzte
Nutzungsdauer auch wirtschaftliche Umst�nde genannt werden.

2. FG Baden-W�rttemberg vom 29. 3. 2000 – 2 K 170/98
In neuerer Zeit entschied das FG Baden-W�rttemberg8, dass mit
der „tats�chlichen Nutzungsdauer“ des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG
nicht die Restnutzungsdauer, sondern nur die Gesamtnutzungs-
dauer gemeint sei. Dieses Urteil steht damit im Widerspruch zu
demjenigen des BFH vom 28. 9. 1971. Im Urteil heißt es:

„Bei Geb�uden, die – wie hier – vor dem 1. 1. 1925 sowie nach dem 31. 12.
1924 fertiggestellt worden sind, betr�gt die AfA grunds�tzlich 2 bzw. 2,5
v.H. der Bemessungsgrundlage. Aus den Vorschriften des § 7 Abs. 1 und 4
EStG ergibt sich, dass es f�r Geb�ude zur Bemessung der AfA nicht in erster
Linie auf die tats�chliche oder betriebsgew�hnliche Nutzungsdauer an-
kommt, sondern dass f�r diese j�hrlich regelm�ßig der gesetzliche AfA-Satz
von der Bemessungsgrundlage abzusetzen ist. Das Gesetz geht von einer fik-
tiven Nutzungsdauer aus. Bei jeder Anschaffung ist daher unabh�ngig vom
Alter der Geb�ude dieser AfA-Satz anzuwenden. Dies wird vielfach zu einer
Abschreibung �ber einen l�ngeren Zeitraum als 40 bzw. 50 Jahre f�hren, da
im allgemeinen angenommen werden kann, dass ein Geb�ude im Laufe ei-
nes gr�ßeren Zeitraums seinen Eigent�mer wechselt. So kann es durchaus zu
einer Gesamtnutzungsdauer von mehr als 100 Jahren kommen.“

Hier wird also zun�chst die M�glichkeit einer erh�hten AfA nach
§ 7 Abs. 4 Satz 2 EStG grunds�tzlich ausgeschlossen. Einschr�n-
kend heißt es dann aber weiter:

„Etwas anderes gilt nur, wenn die tats�chliche Nutzungsdauer des
Wohngeb�udes i. S.d. § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG weniger als 50
bzw. 40 Jahre betr�gt (§ 7 Abs. 4 Satz 2 EStG).“

Die Nutzungsdauer i. S.d. § 7 Abs. 4 Satz 1 EStG ist nun gerade die
(fiktive) Gesamtnutzungsdauer, so dass hier also nur dann ein er-
h�hter AfA-Satz zugelassen wird, wenn die tats�chliche Gesamt-
nutzungsdauer k�rzer als die fiktive des § 7 Abs. 4 Satz 1 EStG ist.

Weiterhin stellt dieses Urteil bei der Bestimmung der Gesamtnut-
zungsdauer wohl nicht auf die wirtschaftliche, sondern auf die
technische Gesamtnutzungsdauer ab:

„Eine k�rzere wirtschaftliche Nutzungsdauer kann nicht – wie die Kl�gerin
meint – angenommen werden, weil die Wohngeb�ude nach Beurteilung des
Bausachverst�ndigen anl�sslich der Verkehrswertsch�tzung bei unver�nder-
tem Zustand („wie es steht und liegt“) k�nftig wegen sich ver�ndernder
Marktverh�ltnisse m�glicherweise nicht mehr wirtschaftlich nutz- bzw. ver-
mietbar sind.“

Eine weitere Frage, die dieses Urteil aufwirft, liegt darin, wie der er-
kennende Senat die Einsch�tzung des Gutachters wertet. Der Sach-

4 Die Verkehrswertermittlung spricht in F�llen, in denen die Miete nicht mehr
dazu ausreicht, die Verzinsung des Bodenwerts zu erwirtschaften, von sog. Liqui-
dationswert-Objekten. Der Verkehrswert eines derartigen Grundst�cks ergibt sich
gem. § 20 WertV aus dem Bodenwert abz�glich der Freilegungskosten, die beim
Abbruch der unrentierlichen Bebauung anfallen werden.

5 Die Normalherstellungskosten 2000 k�nnen kostenlos von der Homepage der
Autoren unter www.werttax.de heruntergeladen werden.

6 Z. B. Hotelgeb�ude: Nach NHK: 40 bis 80 Jahre, nach § 12 BelWertV: 15 bis 40
Jahre.

7 So auch Kleiber, „Verkehrswertermittlung von Grundst�cken“, Kommentar Tz.
97 zu § 16 WertV): „Die bis in die heutige Wertermittlungspraxis noch vorherr-
schende Anschauung einer im Regelfall 100-j�hrigen (wirtschaftlichen) Ge-
samtnutzungsdauer eines Geb�udes ist grunds�tzlich �berholt.“

8 FG Baden-W�rttemberg 29. 3. 2000 – 2 K 170/98.
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verst�ndige bildete hier den Begriff des „Stehens und Liegens“, was
der Einsch�tzung der inneren und �ußeren Zustandsmerkmale des
Objekts im Bewertungsstichtag entspricht. Diese Betrachtungsweise
ist bei der Entscheidung �ber die Restnutzungsdauer auch im Er-
tragsteuerrecht die einzig richtige. Im jeweiligen Veranlagungsjahr
ist �ber den Abschreibungszeitraum zu entscheiden. Dabei sind alle
– momentanen – Merkmale des Objektes (rechtliche und wirt-
schaftliche Gegebenheiten) zu ber�cksichtigen. M�gliche zuk�nfti-
ge Modernisierungen und Kernsanierungen d�rfen dagegen nicht
ber�cksichtigt werden. Es sind Merkmale der Zukunft, die in sp�te-
ren Veranlagungsjahren zu einer Verl�ngerung der Restnutzungs-
dauer f�hren k�nnen. Sie d�rfen jedoch nicht – wie vom Finanzge-
richt unterstellt – schon in diesem Veranlagungszeitraum als nut-
zungsdauerverl�ngernd angesetzt werden. Allerdings w�ren f�r den
Nachweis einer k�rzeren Restnutzungsdauer auch die diesbez�gli-
chen Begr�ndungen des Sachverst�ndigen f�r seinen Ansatz wich-
tig. Diese ergeben sich jedoch aus dem ver�ffentlichten Urteil
nicht. Es k�nnte also durchaus auch sein, dass dem Gericht viel-
leicht nur reine Rechenwege ohne schl�ssige Begr�ndung dargelegt
wurden, was es evtl. zu einer negativen Entscheidung �ber die ver-
k�rzte Restnutzungsdauer bewogen hat.

Sehr h�ufig wird in F�llen des Denkmalschutzes eine �hnliche Ar-
gumentation verwendet, indem behauptet wird, dass der Eigen-
t�mer ja zur st�ndigen Instandhaltung verpflichtet sei. Damit sei
die Restnutzungsdauer quasi unendlich. Doch die rechtliche Ver-
pflichtung, in welchem Umfang diese auch immer besteht, kann
nicht Maßgabe f�r die Bestimmung der Restnutzungsdauer im
Veranlagungsjahr sein. Tats�chlich unterliegen auch Denkmalob-
jekte der Alterung und somit besteht auch f�r diese eine wirt-
schaftliche Restnutzungsdauer, die erfahrungsgem�ß zum Teil ge-
gen Null tendieren kann.

3. FG K�ln vom 23. 1. 2001 – 8 K 6294/95
Ein f�r die Steuerpflichtigen sehr g�nstiges Urteil zum selben
Thema hat das FG K�ln am 23. 1. 20019 erlassen. Schon der Tenor
ist sehr interessant:

„1. F�r den Nachweis einer k�rzeren Nutzungsdauer eines Geb�udes als
die, die typisierend in § 7 Abs. 4 EStG geregelt ist, besteht keine erh�hte
Nachweispflicht. Kommt ein �ffentlich bestellter und vereidigter Sachver-
st�ndiger mit nachvollziehbarer und �berzeugender Begr�ndung zu einer
k�rzeren Nutzungsdauer, ist der Nachweis erbracht.“

Hier wird schon deutlich, dass das FG K�ln die Messlatte f�r den
Nachweis der verk�rzten Nutzungsdauer recht niedrig anlegt.

Im Zusammenhang mit der Frage des Nachweises stellt das FG
K�ln nebenbei klar, dass auch auf die wirtschaftliche Gesamtnut-
zungsdauer abgestellt werden kann:

„Im R 44 Abs. 3 Satz 2 EStR 1999 wird f�r h�here AfA-S�tze als 2 % oder 2,5 %
nur gefordert, dass technische oder wirtschaftliche Umst�nde daf�r spre-
chen, dass die tats�chliche Nutzung weniger als 40 oder 50 Jahre betr�gt.“

Obgleich das Urteil zu der Frage, ob nur eine verk�rzte Gesamt- oder
auch eine k�rzere Restnutzungsdauer ausreicht, nicht ausdr�cklich
Stellung nimmt, wird aus dem Zusammenhang klar, dass es hier um
die Restnutzungsdauer geht: Im Streitfall wird die Gesamtnut-
zungsdauer des fraglichen Geb�udes per Gutachten auf 60 Jahre
festgestellt. Bez�ge das FG K�ln die „tats�chliche Nutzungsdauer“
des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG also auf die Gesamtnutzungsdauer, w�rde
das Geb�ude gar nicht unter diese Regelung fallen. Da die Steuer-
pflichtigen im Streitfall aber mittels des Nachweises einer verk�rz-
ten Restnutzungsdauer obsiegt haben, ist die diesbez�gliche Sicht-
weise des FG K�ln eindeutig bestimmt.

Am Schluss des Urteils wird nochmals sehr deutlich zur Frage der
Anforderungen an den Nachweis der verk�rzten Nutzungsdauer
Stellung genommen:

„Am schwierigsten zu bestimmen ist die wirtschaftliche Nutzungsdauer.
Ohne eine Sch�tzung geht dies nicht; eine mathematisch genaue Berech-
nung ist nicht m�glich. Gewissheit �ber eine k�rzere Nutzungsdauer kann
nicht verlangt werden (vgl. BFH vom 26. 9. 1971 VIII R 73/68, BStBl. II 1972,
176). Jeder Sch�tzung und Voraussage haftet von Natur aus eine gewisse Un-
sicherheit an. Auszugehen ist grunds�tzlich von der Sch�tzung des Steuer-
pflichtigen, der die konkreten Verh�ltnisse am besten kennt. Der Sch�tzung
m�ssen allerdings Erw�gungen zugrunde liegen, wie sie ein vorsichtig �ber-
legender und vern�nftig wirtschaftender Steuerpflichtiger anstellt. Anderer-
seits hat das Finanzamt Bevormundung und Beckmesserei zu meiden.“

Das FG K�ln erkennt hier ohne Umschweife an, dass es sehr
schwierig ist, die Restnutzungsdauer eines Geb�udes, zumal die
wirtschaftliche, sicher einzusch�tzen. Gerade die Bestimmung der
Restnutzungsdauer ist eine der schwierigsten Aufgaben bei der
Verkehrswertermittlung; kein Sachverst�ndiger kann die Zukunft
voraussehen, so dass notwendigerweise Zuflucht zu Erfahrungs-
werten genommen werden muss, die in der Vergangenheit ge-
wonnen wurden. Ob sich diese Erkenntnisse dann ohne Weiteres
in die Zukunft �bertragen lassen, ist v�llig unsicher10.

Trotz des Sch�tzungscharakters der Bestimmung der Restnut-
zungsdauer bietet die Verkehrswertermittlung von Grundst�cken
durchaus brauchbare Verfahren, um eine m�glichst zutreffende
Sch�tzung zu erreichen. Die Restnutzungsdauer ist eine entschei-
dende Gr�ße bei der Ermittlung des Verkehrswerts, sodass diesem
Punkt in der Verkehrswertermittlung große Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird. Zu diesen Verfahren s. weiter unten.

4. § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG nach Verl�ngerung der
Restnutzungsdauer

Wenn sich die Restnutzungsdauer eines Geb�udes, das bereits
nach § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG abgeschrieben wird, durch Sanierungs-
oder Modernisierungsmaßnahmen wieder verl�ngert, so ist der
AfA-Satz entsprechend zu erh�hen.

Das Gesetz stellt f�r die Frage der verk�rzten tats�chlichen Nut-
zungsdauer auf keinen festen Zeitpunkt, wie z.B. den Anschaf-
fungszeitpunkt, ab. Es heißt dort lediglich: „Betr�gt die tats�chliche
Nutzungsdauer …“ Damit ist nach dem Prinzip der Abschnittsbe-
steuerung f�r jeden Veranlagungszeitraum bzw. Bilanzstichtag er-
neut zu pr�fen, ob die Voraussetzungen des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG
noch vorliegen.

III. Nachweis der verk�rzten Nutzungsdauer
Wie anhand des Urteils des FG K�ln gezeigt wurde, sollten keine all-
zu hohen Anforderungen an den Nachweis der Verk�rzung gestellt
werden. Ein solcher kann allein deshalb nicht gefordert werden,
weil die Bestimmung der Nutzungsdauer notwendigerweise eine
Sch�tzung darstellt, der naturgem�ß eine gewisse Unsicherheit an-
haftet. Dies bedeutet andererseits aber nicht, dass eine Sch�tzung
deshalb v�llig frei und „aus dem Bauch heraus“ erfolgen k�nnte.

Neben den nachfolgend vorgestellten Verfahren sollte es als
Nachweis stets gen�gen, wenn ein Sachverst�ndigengutachten vor-
gelegt wird. In einem Wertgutachten muss immer auch die Rest-
nutzungsdauer ermittelt werden. Sofern dem Gutachten keine of-
fensichtlichen Fehler anhaften, ist es als Tatsachenbeweis von der
Finanzverwaltung normalerweise anzuerkennen11.

9 FG K�ln 23. 1. 2001 – 8 K 6294/95.
10 Man denke z. B. an die sich aufgrund der demografischen Entwicklung in Zu-

kunft wohl gravierend ver�ndernden Wohnbed�rfnisse der Menschen. Im Zuge
der �beralterung der Gesellschaft d�rfte der Trend k�nftig zur�ck in die Stadt
und zu kleineren, behinderten- bzw. altersgerechten Wohnungen weisen. Auf
die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Einfamilienh�usern auf dem Land
k�nnte dies in der Zukunft durchaus negative Auswirkungen haben.

11 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass ein Sachverst�ndigen-
gutachten, insbesondere wenn es von einem �ffentlich bestellten und vereidig-
ten Sachverst�ndigen erstellt worden ist, zwar eine hohe Indizwirkung hat.
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1. Nachweis bei verk�rzter Gesamtnutzungsdauer
Recht einfach ist der Nachweis dann zu f�hren, wenn die Gesamt-
nutzungsdauer von vornherein geringer war als die Nutzungsdau-
er, die dem AfA-Satz nach § 7 Abs. 4 Satz 1 EStG zugrunde liegt.
Die wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer kann, wie weiter oben
dargestellt, den Normalherstellungskosten 2000 entnommen wer-
den. Bei diesem Tabellenwerk handelt es sich um anerkanntes Da-
tenmaterial, das den derzeitigen Stand der Technik in der Ver-
kehrswertermittlung von Grundst�cken repr�sentiert. Es sollte
damit auch f�r steuerliche Zwecke als Nachweisgrundlage aner-
kannt werden.

Beispiel:

V erstellt 2007 eine Reithalle. Diese vermietet er an seine Ehefrau, welche
sie im Rahmen ihrer Reitschule nutzt. Bei V ist die Halle Privatverm�gen.

Nach NHK 2000, Typ 32.1, betr�gt die typische wirtschaftliche Gesamtnut-
zungsdauer 30 Jahre. Damit kann V die Halle statt mit 2% nach § 7 Abs. 4
Satz 1 EStG mit 3,33 % (100/30) nach Satz 2 abschreiben.

Sofern die NHK 2000 bei einem bestimmten Geb�udetyp eine
Spanne f�r die Gesamtnutzungsdauer angeben, ist das Geb�ude
entsprechend seiner Eigenschaften innerhalb dieser Spanne ein-
zuordnen. So f�hrt eine einfache Bauweise mit einfacher Ausstat-
tung eher zu einem unteren Ansatz, w�hrend ein besonders hoch-
wertig ausgef�hrtes Geb�ude oder eines, das aufgrund seiner fle-
xiblen Gestaltung voraussichtlich l�nger wirtschaftlich nutzbar
sein wird, eher zu einem oberen Ansatz Anlass gibt.

Ebenso unproblematisch ist der Nachweis einer verk�rzten Rest-
nutzungsdauer bei Geb�uden mit geringer Gesamtnutzungsdauer:

Beispiel:

Sachverhalt wie im vorigen Beispiel, jedoch erstellt V die Halle nicht selbst,
sondern er erwirbt 2007 eine gebrauchte Reithalle mit Baujahr 1997.

Bei einer Gesamtnutzungsdauer von 30 Jahren und einem Geb�udealter
von 10 Jahren im Erwerbszeitpunkt betr�gt die Restnutzungsdauer noch
20 Jahre.

V kann die Anschaffungskosten nach § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG mit
5% (100/20) pro Jahr abschreiben.

Zu beachten ist hier allerdings, dass bestimmte bauliche Maßnah-
men (z.B. Kernsanierung, tiefgreifende Modernisierung) die (wirt-
schaftliche) Restnutzungsdauer wieder verl�ngern k�nnen. Da
sich dieser Beitrag mit dem Nachweis einer verk�rzten Nutzungs-
dauer befasst, wird auf nutzungsdauerverl�ngernde Umst�nde hier
nicht weiter eingegangen.

2. Verk�rzung der Restnutzungsdauer
Die WertV nennt mehrere Umst�nde, die zur Verk�rzung der
Restnutzungsdauer f�hren k�nnen. Nach § 23 Abs. 2 WertV k�n-
nen „unterlassene Instandhaltung oder andere Gegebenheiten“
die Restnutzungsdauer verk�rzen.

Im Falle der unterlassenen Instandhaltung ist die Sch�tzung f�r den
Nicht-Sachverst�ndigen relativ schwierig. Es muss zun�chst festge-
stellt werden, ob die unterlassene Instandhaltung �berhaupt zu ei-
ner Verk�rzung der Restnutzungsdauer f�hrt oder ob die Probleme
durch bauliche Maßnahmen behoben werden k�nnen.

F�hren unterlassene Instandhaltungen tats�chlich zu einer Verk�r-
zung der Restnutzungsdauer, so muss im n�chsten Schritt gesch�tzt
werden, in welchem Umfang diese zu vermindern ist. Dazu bedarf es
der wertm�ßigen Erfassung der schadhaften Bauteile im Bezug zum
Gesamtgeb�ude und der Einsch�tzung, welchen Einfluss die betrof-
fenen Gewerke auf die Gesamtlebensdauer des Geb�udes haben. In
F�llen von unterlassener Instandhaltung empfiehlt es sich daher,
einen Sachverst�ndigen um Rat zu fragen. Gleiches gilt f�r die in
§ 24 WertV genannten Baum�ngel und Bausch�den.

Zu beachten ist hier auch, dass die vorgenannten Umst�nde zu ei-
ner Verk�rzung der technischen Restnutzungsdauer f�hren. Damit
muss ohnehin nur in solchen F�llen auf sie zur�ckgegriffen werden,
in denen die wirtschaftliche Restnutzungsdauer nicht schon von
vornherein k�rzer ist als die verk�rzte technische Nutzungsdauer.

3. Verk�rzung der Restnutzungsdauer in wirtschaftlicher
Hinsicht

Sehr bedeutend sind die in § 23 Abs. 2 WertV genannten „ande-
ren Gegebenheiten“. Hierunter fallen vor allem wirtschaftliche
Gr�nde, die die Restnutzungsdauer verk�rzen k�nnen.

Ein allgemeines Schema kann hierf�r nicht angegeben werden, es
sind vielmehr die Umst�nde des Einzelfalls aus wirtschaftlicher
Sicht abzuw�gen.

Beispiel:

1991 wurde in einer Kleinstadt in der Uckermark ein Supermarkt errichtet.
Da kurz nach der Wende noch keine hinl�ngliche Bauleitplanung vorhan-
den war, war das Objekt in einer sehr ung�nstig gelegenen „Hinterhof-La-
ge“ errichtet worden. Zwischenzeitlich sind in dieser Stadt mehrere neue
Superm�rkte in guten Gesch�ftslagen entstanden.

Der Investor hatte 1991 einen Mietvertrag �ber 20 Jahre abgeschlossen.
Der Mieter, eine Discounter-Kette, hatte bereits angek�ndigt, dass das
Mietverh�ltnis �ber diese 20 Jahre hinaus nicht fortgesetzt werde, und den
Mietvertrag gek�ndigt.

Aufgrund der schlechten Lage des Objekts und der ohnehin �berdurch-
schnittlichen Ausstattung der Stadt mit Verkaufsfl�chen war an eine Wei-
ternutzung als Supermarkt nicht zu denken. Selbst eine Nachnutzung als
Lagerraum erschien aufgrund der schlechten Wirtschaftslage der Region,
der unzureichenden Verkehrsanbindung und der baulichen Gegebenhei-
ten des Geb�udes nicht mehr vorstellbar.

In diesem Fall muss das Ende des Mietvertrags im Jahr 2011 auch
als Ende der wirtschaftlichen Nutzungsdauer des Geb�udes ange-
sehen werden. Eine wirtschaftlich sinnvolle Weiternutzung ist
nicht mehr vorstellbar (§ 16 Abs. 4 WertV).

Eine �hnliche Situation besteht bei Plattenbauwohnungen in den
neuen L�ndern, die h�ufig wegen mangelnder Vermietbarkeit ab-
gerissen und durch Neubauten ersetzt werden, obwohl sie noch
lange nutzbar w�ren und evtl. sogar schon saniert worden sind.
Hier ist von einer wirtschaftlichen �beralterung im Sinne des
§ 25 WertV auszugehen.

4. Verk�rzung der Restnutzungsdauer bei vertraglicher
Abbruchverpflichtung

Besteht eine vertragliche Abbruchverpflichtung, z.B. bei Geb�u-
den auf fremdem Grund und Boden, endet die Nutzungsdauer in
jedem Fall sp�testens zu dem Zeitpunkt, in dem der Abbruch zu
erfolgen hat. In der Verkehrswertermittlung f�llt eine Abbruch-
verpflichtung ebenfalls unter § 25 WertV, der einen Auffangtatbe-
stand f�r „sonstige wertmindernde Umst�nde“ darstellt.

Davon abzugrenzen sind jedoch diejenigen Abbruchf�lle, die sub-
jektiv bedingt sind. In den fr�hen 70er Jahren gab es hier einige
F�lle, die in die Einkommensteuerrichtlinien Eingang gefunden
haben12. Dabei ist zu beachten, dass die Kl�ger hier in der Regel
eine ihnen zustehende Abschreibung f�r außergew�hnliche Ab-
nutzung (AfaA) auf mehrere Veranlagungszeitr�ume versuchten
auszudehnen, indem sie einige Jahre zuvor bereits mit einer ver-
k�rzten Restnutzungsdauer argumentierten.

Rechtlich bindend ist ein Gutachten f�r das Finanzamt aber nicht. Sofern ihm
M�ngel anhaften und diese vom Finanzamt erkannt werden, braucht es dem
Gutachten nicht zu folgen.

12 BFH 15. 12. 1981 – VIII R 116/79, BStBl. II 1982, 385, BB 1982, 909, BFH 8. 7.
1980 – VIII R 176/78, BStBl. II, 743, BB 1980, 1781, BFH 22. 8. 1984 – I R 198/80,
BStBl. II 1985, 126, BB 1985, 506.
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5. Nachweism�glichkeiten

Der heutige Stand der Technik der Verkehrswertermittlung gibt
den Sachverst�ndigen durchaus brauchbare Verfahren an die
Hand, um die Restnutzungsdauer und auch eine Verk�rzung der-
selben hinl�nglich sicher zu ermitteln. Es versteht sich von selbst,
dass ein Gutachten, das f�r den Nachweis einer k�rzeren wirt-
schaftlichen Nutzungsdauer nach § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG herange-
zogen werden soll, eine stichhaltige Begr�ndung f�r den Ansatz
der Restnutzungsdauer liefern muss. Ein bloßer niedrigerer Ansatz
bei der Wertermittlung im Sachwert- oder Ertragswertverfahren,
ohne den Ansatz selbst jedoch n�her zu begr�nden13, reicht nach
Ansicht der Autoren als Nachweis nicht aus. Es sollte darauf ge-
achtet werden, dass der Sachverst�ndige in einem Gutachten, das
zum Nachweis einer verk�rzten Restnutzungsdauer verwendet
werden soll, auch explizit zur Ermittlung derselben begr�ndet
Stellung nimmt.

Ein alleiniges Beziehen auf die Beschreibung der Ausstattung ist
wenig sinnvoll, da sich f�r den Leser des Gutachtens nicht auto-
matisch der Zusammenhang zwischen den beschriebenen Details
und der Sch�tzung der Restnutzungsdauer aufzeigt. Es ist davon
auszugehen, dass die entscheidenden Instanzen normalerweise
nicht das Wissen eines Immobiliensachverst�ndigen �ber die Ein-
sch�tzung von Restnutzungsdauern haben k�nnen. Vorteilhaft ist
es daher f�r den Auftraggeber eines Gutachtens, in den Auftrag
auch aufzunehmen, dass der Sachverst�ndige sich besonders be-
gr�ndet mit der Ermittlung der Restnutzungsdauer auseinander-
setzt. M�gliche alternative Rechenwege zur Einsch�tzung sollten
dabei im Gutachten aufgezeigt werden.

Solche m�glichen Rechenwege sind

– die Sch�tzung �ber die Bauteilkomponenten, die jeweils selbst
eine bestimmte Restnutzungsdauer aufweisen und die in einem
sehr unterschiedlichen Baujahreszustand sein k�nnen,

– die Punkterastermethode bei Modernisierungen nach dem aner-
kannten Verfahren des Oberen Gutachterausschusses Nordrhein-
Westfalen,

– estimmung eines fiktiven Baujahrs nach einer Kernsanierung
bei gleichzeitiger Ber�cksichtigung der noch vorhandenen Alt-
bauteile in Form eines „Abschlags“ auf das fiktive Baujahr,

– branchenbezogene Betrachtungsweisen bei Spezialbauten.14

IV. Zusammenfassung
Wenn die tats�chliche Nutzungsdauer eines Geb�udes k�rzer ist
als der restliche Abschreibungszeitraum, der sich nach § 7 Abs. 4
Satz 1 EStG ergeben w�rde, so kann entsprechend der k�rzeren
Nutzungsdauer mit einem erh�hten AfA-Satz abgeschrieben wer-
den (§ 7 Abs. 4 Satz 2 EStG).

Mit der „tats�chlichen Nutzungsdauer“ ist die Restnutzungsdauer
im Veranlagungszeitraum gemeint. Die Regelung des § 7 Abs. 4
Satz 2 EStG greift also nicht nur bei einer von vornherein vermin-
derten Gesamtnutzungsdauer ein.

Grunds�tzlich ist mit Nutzungsdauer die wirtschaftliche Gesamt-
nutzungsdauer gemeint, die bei vielen Geb�udetypen regelm�ßig
erheblich k�rzer ist als die technische.

Da die Bestimmung der Restnutzungsdauer immer nur eine
Sch�tzung sein kann, sind an die Qualit�t des Nachweises keine
�berm�ßig hohen Anforderungen zu stellen. Der Nachweis kann
insbesondere mit den Methoden der Verkehrswertermittlung von
Grundst�cken gef�hrt werden.

Dipl.-Kfm. Dr. Leonid Korezkij, StB, und Dipl.-Kfm. Dr. Michael Fuchs, StB

REITG: Die Probleme mit der r�ckwirkenden Gew�hrung
der Steuerbefreiung nach § 17 Abs. 1 REITG
Zugleich Anmerkungen zum BMF-Schreiben vom 10. 7. 2007, BStBl. I 2007, 527

In dem mit Spannung erwarteten BMF-Schreiben vom 10. 7.
2007 hat die Finanzverwaltung die bis dahin umstrittene Frage
beantwortet, ob der Registerrichter, der die REIT-AG als solche
ins Handelsregister eintragen muss, die Qualifikationsvoraus-
setzungen einer REIT-AG im Einzelnen zu �berpr�fen hat. Die
Finanzverwaltung hat sich daf�r entschieden, dass sich die Pr�-
fung des Registerrichters lediglich auf die Satzung und die B�r-
senzulassung beschr�nken kann.Das Vorliegen der �brigen Vo-

raussetzungenwirdvonderFinanzverwaltung„regelm�ßigver-
mutet“; sie sollen erst anhand der Steuererkl�rungen der REIT-
AG gepr�ft werden. Aus diesem Anlass wird im vorliegenden
Beitraginsbesondere�berpr�ft,wiedererstmaligeNachweisbe-
stimmter REIT-Voraussetzungen wohl ablaufen wird und wel-
che Komplikationen dabei entstehen k�nnen. Auch wird auf
die Frage eingegangen, wie die Ver�ußerungen von REIT-
Aktien im ersten Jahr der Steuerbefreiung zu besteuern sind.
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13 Im Vergleichswertverfahren hat die Restnutzungsdauer nur eine Funktion als
Vergleichswertmaßstab (Vergleichstypen mit entsprechenden Restnutzungs-
dauerstufen).

14 Bei manchen Spezialgeb�uden ist eine Zweitnutzung nach Einstellung des Ge-
sch�ftsbetriebes von Anfang an ausgeschlossen (z. B. bei Papierfabriken).


